
Finanzordnung des SCGN

Stand: 19.05.2026

Aufnahmegebühr für Neumitglieder (ab 18 Jahren) 400,00 €

Jahresbeitrag für Einzelmitglieder, Paare u. Familien* 120,00 €

Jahresbeitrag  für Jugendliche, Azubis, Studierende, FSJ, BFD, BW bis zum 27. Lj.* 40,00 €

 gilt für Einzelmitglieder, Paare und Familien

passive Mitgliedschaft: Arb.Std. (-), Sportausübung (-), Nutzung des Geländes, Hausmiete (+) 120,00 €

ruhende Mitgliedschaft: Arb.Std. (-), Sportausübung (-), Nutzung des Geländes, Hausmiete (-) 120,00 €

Einstandsgebühr für Wasserliegeplatz 600,00 €

Steggebühr/jährlich * 70,00 €

Landliegeplatzgebühr / jährlich; Jugendliche, Azubis, Studierende, FSJ, BFD, BW bis zum 27. Lj. Frei *, 30,00 €

gilt für Einzelmitglieder, Paare und Familien

Arbeitsersatzbeitrag pro nicht geleistete Pflichtstunde 20,00 €

Schlüsselpfand 50,00 €

Clubhausmiete ohne Heizung 50,00 €

Clubhausmiete mit Heizung 75,00 €

Jugend: einige Boote des SCGN laut Anlage 1 können exklusiv an Jugendmitglieder verliehen werden. Die 

Leihgebühr ist im voraus zu entrichten. Bei Nutzung auf Ranglistenregatten intern oder extern wird jeweils ein 

Bonus laut Anlage 1 erstattet, maximal bis zur Höhe der Leihgebühr. Die Instandhaltung übernimmt der Nutzer 

auf eigene Kosten.

Stellplatzgebühr/jährlich 30,00 €

Stellplatz Bootshalle von 15. November bis 15. März für Jollen, pro Monat 25,00 €

Stellplatz Bootshalle von 15. November bis 15. März für Kajütboot, pro Monat 50,00 €

Übungsleiter-Aufwandsentschädigung/Stunde 10,00 €

Trainer mit C-Lizenz Aufwandsentschädigung/Stunde 15,00 €

Übungsleiter: Reisekosten gegen Aufwandsspendenquittung 0,30 € / km

*Jahresbeiträge und Liegeplatzgebühren: Eintritt bis 30.6. voller Beitrag, ab 1.7. halber Beitrag

Regatta-Auslagen: Startgeld, Reisekosten gegen Aufwandsspendenquittung 0,30 € / km

Reisekosten gegen Aufwandsspendenquittung, die im Auftrag und mit Ent- 0,30 € / km

sendung des Vorstandes entstehen. 

Beim Übergang Jugendmitgliedschaft zu Mitgliedschaft mit vollem Beitrag, 

wird der volle Beitrag ab dem 1. Januar des Jahres erhoben, das auf die Änderung des Status folgt.

FSJ = Freiwilliges soziales Jahr

BFD = Bundesfreiwilligen Dienst

BW = Bundeswehr


